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Stefan Weber

Wiener Melange:  
Die Wiener Bauordnungsnovellen  
mischen die Projektentwicklung auf

Termin
 
Mittwoch, 6.3.2019
ab 08:00 Uhr: Eintreffen und gemeinsames Frühstück
08:30 Uhr: Beginn
ab 09:30 Uhr: Ausklang

Ort
 
Weber & Co Rechtsanwälte, Rathausplatz 4, 1010 Wien

Anmeldung
 
Begrenzte Teilnehmeranzahl I First Come – First Serve  
Anmeldung an events@weber.co.at

Referenten
 
Dr. Daniela Witt-Dörring
Partnerin
Spezialisierung Immobilienrecht

Mag. Klaus Pfeiffer
Partner
Spezialisierung Bau- und Immobilienrecht

Zum Nachlesen
 
Falls Sie an RECHT FRÜH diesmal nicht teilnehmen  
können, übermitteln wir gerne auf Anfrage  
(events@weber.co.at) die Präsentation per Email.

Immobilienentwicklungen unterliegen Beschränkungen, 
nicht zuletzt durch die Bauordnung für Wien. Mehrere 
Novellen brachten im Jahr 2018 massive Einschnitte für 
Bauträger, vor allem in Zusammenhang mit dem Abriss  
bestehender Gebäude, der Widmung, der Bebauung und 
der anschließenden Nutzung.

 

Welche rechtlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen 
haben die Novellen der Bauordnung für Wien auf Ihre  
Planung? Kann eine Widmungsänderung beantragt  
werden, allenfalls durch Abschluss eines städtebaulichen 
Vertrages? Welche Auswirkungen hat das geförderte 
Wohnen auf Bauträger? Können Immobilien weiterhin der 
kurzfristigen Vermietung zugänglich gemacht werden?

Diese und weitere aktuelle Fragen werden  
RECHT FRÜH behandelt.

RECHT       
FRÜH


